
Beschlüsse der Jagdgenossenschaft Tessin  

von der Jagdgenossenschaftsversammlung vom 26.11.2024 zur Veröffentlichung  

 

Beschluss: JGV Tessin – 01/02/2024 vom 26.11.2024  

Die Jagdgenossenschaft Tessin beschließt auf ihrer Jagdgenossenschaftsversammlung  

 am 26.11.2024 die Satzung der Jagdgenossenschaft Tessin in Anlehnung an die  

 Mustersatzung wie folgt zu beschließen:  

(Satzung ist Anlage des Beschlusses)    

gez. S. Dräger 

 

 

Beschluss: JGV Tessin – 01/11/2024 vom 26.11.2024  

Die Jagdgenossenschaft Tessin stellt auf ihrer Jagdgenossenschaftsversammlung am 

26.11.2024 ein Reinerlös pro ha von 4,41 € für das Pachtjahr 2022/2023 fest. Die Jagdfläche 

betrug 2.035,7969 ha.  

Der Reinerlös wird mit 3€ je ha ausgekehrt und die verbleibenden 1,41 € je ha in die Rücklage 

gelegt für eine anderweitigen Verwendung. Die Rücklage zum 31.03.2023  

beträgt somit insgesamt 34.560,55 €.   

gez. S. Dräger     

    

 

Beschluss: JGV Tessin – 01/12/2024 vom 26.11.2024 

Die Jagdgenossenschaft Tessin stellt auf ihrer Jagdgenossenschaftsversammlung am  

26.11.2024 ein Reinerlös pro ha von 4,50 € für das Pachtjahr 2023/2024 fest. Die  

Jagdfläche betrug 2.029,8350 ha.  

Der Reinerlös wird mit 3€ je ha ausgekehrt und die verbleibenden 1,50 € je ha in die  

Rücklage gelegt für eine anderweitigen Verwendung. Die Rücklage zum 31.03.2024  

beträgt somit insgesamt 32.605,30 €.      

gez. S. Dräger 

 


